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tr : Anmeldung der als dauernd untauglich zum Heeres-
enst ausgrmustcrteu und im wehrpflichtige « Alter be¬

findliche» Personen.
Sämtliche im wehrpflichtigen Alter befindlichen Personen, die

if Grund des 8 15 deS R.-M.-K. von jeder weiteren Ge»
llung vor den Ersatzbehördm im Frieden befreit find — das
it>diejenigen, die den gelben Schein besitzen(Muster 2 W -O ) —

!e sämtliche unausaebildete Landsturmpflichtige1. und 2. Auf-
!bols, die bei den Landsturmmusterungen während des Krieges
»n den Ersatzbebörden als dauernd untauglich zum Dienst im
adsturm anerkannt sind, werden hiermit aufgefordert, sich am

17. «ud 18. Srpt . d. Is . bei der OrtspoUzeibchorde
rcs Aufenthaltsortes zur Kandstnrmrolle anznmeide « .
v der Anmeldung betroffen werden alle am 8 . Sept.

.870 und später geborenen Mannschaften . Von dieser
KorresM Aufforderung werden nicht betroffen , diejenigen wehrpflichtigen

ldkmaligcn Personen de? BeurlaubtenstandeS— dos sind gediente
lüannschoften und Ersatzreservfften—, die als dauernd garnison-

ober 1915̂ vstuiifähig bezeichnet waren. Wegen dieser Personen ergeht
ntag pi! *“&erc Bestimmung von Seiten des Bezirkskommandos.

" , Die Herren Bürgermeister des Kreises werden ersucht,
.agen. ! ^ Vorstehende Bekanntmachung sofort mehrmals auf ortsübliche
hier oM ®tlfe bekannt machen zu lassen und noch besonders darauf hinzu-
flegerA" daß diejenigen Personen, die die Anmeldung unterlassen,
Ihr Köl»l »it schärfsten Strafen z« gewärtigen haben. Solche Personen sind
der FD jĵ unverzüglich namhaft zu machen. Die Aufstellung der Listen
Ichierte>^ jahrgongsweise in alphabetischer Reihenfoloe, unter Benutzung

markigU Laadsturmrolleformulars(Muster 19 W. O.), das den Herren
gegen? Mgeimeistern rechtzeitig zugeht, zu erfolgen. Die einzelnen Jahre ?»

bewegtesten sind jedesmal auf einem besonderen Bogen mit entsprechender
ihl, mied Merschijft aufzuführen. Niemals dürfen mehrere Jahresklassen
Veteran,» W einem und demselben Bogen ausgenommen werden. Die Schrift
r LegeK'"den Rollen muß sauber und deutlich sein. Rufnamen sind zu
t. geil« ieteistreichen und insbesondere sind die Berufe genau anzugeben.

und' Anmeldung ist den Leuten auf ihre Militärpapiere unter Bei»
oesen. ' »suckinig deS Dienstsiegels zu vermerken, oder es ist ihnen eine Bc-
tellung l< Einigung über die erfolgte Anmeldung zu erteilen. Die Herren
u dir W ^ rgermeister sind für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste
ereitanĝ ^ antwortlich. lieber die nach Einreichung der Listen vorkommenden

»Veränderungen ist mir in j-dem Eiuzelfalle sofort zu berichten.Orte«
in die3al? le 8 'ftni müsien mir spätestens fm« 19. d. Mts . ugchmit-
bene ,#8* »« liege « . Der Termin ist unter allen Umständen

d«>> ^ lühalteu.
D«1 Westerburg, den 12. September 1915.

Der Zivilvsrsttzeude der Grsgtzlrommisfio « .

rke»
sache»
SBätern
'uj„ ,C’f(jli e , Die Gehöfte der Wtw. Thome zu Montabaur, deS Job . Heinr

^in und des Job . Serp . Metzler zu Simmcrn und des Gastwirts
l' , 1̂ kkuopp zu Cadeoback, in denen die Maul -- und Klauenseuche

"b > Aii Mlich festgesteUt wü' den ist, sind als Syerrbczirke erklärt worden.
Mout "bne,r. den 9. ^ -pi-mbi"- 1915. Ptren der

Auffordemug
infolge Aeriderung des Wehrgefetzes.

Sämtliche ehemaligen Personen des Beurlaubtenstandes, die
als D. U- dauernd untauglich, dauernd feld- und garnisondienstun»
fähig, oder als dauernd Ganzinvalide bezeichnet und «ach dem 7.
September 1870 .geboren sind, haben sich beim Bezirksfeldwebel
zwecks Aufnahme in die Stammrolle unter Borlage ihrer Militär»
Papiere, soweit sie solche noch im Besitz haben, persönlich zu melde«
und zwar wie folgt:

Jahrgänge (Geburtsjahr ) 1870 bis 1888 am 17.
September 1815 vormittags 10 Uhr

Jahrgänge ( Geburtsjahr ) 1881 bis 1895 am 17.
September 1915 nachmittags 3 Uhr

in Westerburg Gasthaus zur schonen Ansstcht.
Diese Personen gelten als Landsturmpflichtige und werden

als solche behandelt.
Sollten Mannschaften nicht wegefähig sein, so haben sie ihre

Militärpapiere einzusenden, jedoch muß eine amtliche Bescheinigung
die Wcgeunfähigkeit begründen. Wer vorstehender Aufforderung
nicht Folge leistet, wird nach den Bestimmungen deS Mtlitärstraf»
gesetzbuchcs bestraft.

Zur Hebung van Zweifeln wird noch auf die vom Zivilvor¬
sitzenden dcr Ersatzkommission erlassene Bekanntmachung hinge»
wiesen.

Kimbnrg a. den 10. September 1915.
Königliche « Kezirkskommanbo.

Die Zerre » Kärgermeister des Kreise » ersuche ichvor-
stehende Bekanntmachung mehrmals in ortsüblicher Weise veröffent¬
lichen zu lassen.

Westerburg, den 13. September 1915. Der Kandrat.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Ich habe die Kreisblattdruckerei veranlaßt Ihnen einige Karton-

Abdrucke der Kreisverordoung bktr. Brot- und Mehloersorgung zu
übersenden. Das Stück kostet 30 Pfg . Nach 8 18 sind Händler,
Bäcker und Mühlen verpflichtet einen Abdruck der Verordnung in
ihren Geschäftsräumen auszuhängen. Die übrigen Exemplare sind
zum AuSbang im Gemcindezimmer und in Wirtschaften bestimmt.

Westerburg, den7. September 1915.
Der Norsttzenbe de» Kreisansschnste»

des Kreises Westerburgs_
An die Zerre» Kürsermeistcr des Kreise ».

Mit Bezug auf § 5 der Ausführungsbestimmungen zu der
Bekanntmachung des stellvertr. Generalkommando des 18. Armee-
koips betr. Beschlagnahme, Meldepflicht und Ablieferung von fer¬
tigen, gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen aus Kupfer,
Messing und Reinnickel(Kreisbl. No. 67) mache ich darauf auf¬
merksam, daß pünktlich bi » ;«m 16. d . Mts . dte bei Ihnen ein«
gegangenen oder zur freiwilllgen Abgabe angemeldeteo Metallmen¬
gen b erber anzuzeigen sind.

Westerburg, 9. September 1915.
Der Dorsttzende des Kreisansschnste»



Hinsichtlich der in den Bedingungen der dritten KriegSanleiki-
vorgefehenen Unkündbarkeit bestehen noch immer in Veiten Volks¬
kreisen irrtümliche Vorstellungen. Es wird vielfach angenommen,
daß vor dem1. Oktober 1924 ein DerKauf der Schuldverschrei¬
bungen nicht angängig sei. Demgegenüber kann nur immer wieder
betont werden, daß die fragliche Bedingung gerade im Interesse
deS Zeichners gelegen ist, dem dadurch eine ungestörte5 prozentige
Verzinsung während eines Zeitraumes von wenigstens neun Jahren
gewährleistet ift. Im übrigen wird durch die Unkündbarkeitsklausel
kein Hindernis geschaffen, auch schon vor dem I. Oktober 1924
durch Verkauf oder Verpfändung über die Stücke zu verfügen.

Kerli «, den8. September 1915.
Der Minister de» Armer «.

Bekanntmachung
über Beschränkung dev Wilchverwrndung.

Vom 2. September 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung deS BundeSratS zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Ver»
orduung erlassen:

§ 1. Es ift verboten,
1. Vollmilch oder Sahne in gewerblichen Betrieben zum Backen

zu verwenden;
2.  geschlagene Sahne, allein oder in Zubereitungen, im Klein¬

handel, insbesondere in Milchlüden, Konditoreien, Bäcke¬
reien, Gast-, Schank- und Speiscwirtschaften sowie in
Erfrischungsräumenzu verabfolgen;

3. Sahne in Konditoreien, Bäckereien, Gast-, Schank- und
Speisewirtschaften sowie in Erfrischungsräumen zu verab¬
folgen.

Die Laudeszentralbebördeu oder die von ihnen bestimmten
Behörden können Ausnahmen von diesem Verbote zu lassen.

§ 2. Die Beamten der Polizei und die von der Polizei be¬
auftragten Sachverständigen sind befugt, in die Räume, in denen
Backwaren in gewerblichen Betrieben bereitet, gelagert, aufbewahrt,
feilgehalten oder verpackt wird, sowie in die Geschäftsräume der
nach§ 1 Nr. 2 und 3 in Betracht kommende» Betriebe jederzeit
eiozutrctev, daselbst Besichtigungen vorzunehmen, GeschäftSaufzeich-
uungen einzusehen, auch noch ihrer Auswahl Proben zum Zwecke
der Untersuchung gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen.

Die Unternehmer sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter
uod Aufsichtspersonen sind verpflichtet, den Beamten der Polizei
und den Sachverständigen Auskunft über das Verfahren bei Her¬
stellung ihrer Erzeugnisse, über die zur Verarbeitung gelangenden
Stoffe und deren Herkunft sowie über Art und Umfang des Ab¬
satzes zu erteilen.

§ 3. Die Sachverständigen sind vorbehaltlich der dienstlichen
Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
über die Einrichtung und Geschästsverhättniffe, welche durch die
Aussicht zu ihrer Kenntnis kommen, BelschwiegenheU zu beobachten
und sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts- und Be¬
triebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen.

8 4. Die Unternehmer haben einen Abdruck dieser Verord¬
nung io ihren Ankaufs- und Betriebsräumen auszuhängen.

8 6. Die LandeSzentratbehörden erlassen die Bestimmungen
zur Ausführung dieser Verordnung. Sie können weiter gehende An¬
ordnungen zur Beschränkung der Milchverwendung treffen.

8 6. Mit Geldstrafe bis zu eivtausendfünfhundert Mark oder
mit Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:

1. wer den Vorschriften deS8 1 zuwiderhandelt;
2. wer wissentlich Backware, die der Vorschrift de? § 1 zu¬

wider bereitet ist, verlaust, seilhält, oder sonst in den Ver¬
kehr bringt;

3. wer den Vorschrifteu deS8 3 zuwider Verschwiegenheit
nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält;

4. wer den nach 8 6 erlaffenen AussührungSbestimmungen
oder Anordnungen zuwiderhandelt.

In dem Falle der Nr. 3 tritt die Verfolgung nur auf An¬
trag des Unternehmers ein.

8 7. Mit Geldstrafe bis zu eivhundeltundfünfzig Mark oder
mit Haft wird bestraft:

1. wer deu Voischristen deS 8 2 Abs. 1 zuwider den Ein¬
tritt io die Räume, die Besichtigung, die Einsicht tn die
GeschäftSauszcichnungenoder die Entnahme einer Probe
verweigert;

2.  wer die in Gemäßheit des 8 2 Abs. 2 von ihm erforderte
Auskunft nicht erteilt oder bet der AuskunftSerteitung
wissentlich unwahre Angaben macht;

3. wer den tn 8 4 oorgeschnebenen Aushaag unterläßt.
8 8. Diese Verordnung tritt mit dem 6. Sept. 1915 in

Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt deu Zeitpunkt des Außeikcast-

tretens.
Berlin , den2. September 1915.

Der Sesivertrrter de» Reichskanzler »: Delbrück.

Bekanntmachung.
Zufolge der im Kreisbiatt No. 72 veröffentlichten KreHd,

ordnung vom8. September tritt vom 16. September ab dem»q,
Mehlversorgungssatz entsprechend eine Vermehrung des Ge»«
der Backwaren ein, die eine gleichmäßige Erhöhung der Preist
dingt. Demgemäß werden unter Aufhebung der im KreiSbla»t!>
50 veröffentlichten Preise vom 16. September ab folgende
preise für Brot festgesetzt: 1*

1) für ein großes Roggenbrot(2300 Gramm) 83 Pfennig,
2) für ein kleines Roggenbrot(1645 Gramm) 61 Pfennig,
3) für ein Wcizeobrot(1645 Gramm) 69 Pfennig.

Der Preis für Brödchen bleibt wie bisher mit 5 Pfenni,
Mit Eintritt der Selbstbewirtschaftung durch den Kreis,

zurzeit wegen Mangels an ausgedroschenem Brotgetreide noch«i
möglich ist, tritt eine Verbilligung der Mehlpreise und damit»jg
eine Herabsetzung der Brotpreise ein.

Westerburg, den 11. September 1915.
Der Vorsitzende des Kreisansschujs,,

de» Kreise« Westerburg.
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A» die Herren Bürgermeister de» kreise ».

Sie werden benachrichtigt, daß in nächster Zeit eine Revisi^
sämtlicher Obstbäume durch die Obstbaumwärter, welchen nachsti^
bestimmte Bezirke überwiesen werden, vorgenommen wird

Revistonsbezirke für 1915.
KreisobstbauletzrerSchmidt: Rennerod. Heflerihahn-SM

Pottum, Neustadt, Niederroßbach, Oberroßbach, Salzb»®̂

2. fi
(

i) im
arb
Kor

1) als
Koi
sich

bei
ben
der
Här

gun
Kor
wir!
aus
nur
IT.

Nister-Möhrendoff, Zehnhausenb. R., WatgaudShaiu, tz
merichenbain, Homberg und Rehe.

GbstbaumwSrter Schönberger Irmtraut r Neunkich
Irmtraut , Waldmühlen, Hüblingen, Mittelhofen,
Oberrod und Westernohe.

„ Eifel , Seck: Winnen, Gcmünden, Kölbingen, Laden, Brei" '
scheid, Rothenbach, Hergenroth, Stahlhofen und Seck. " ®
Kos», Hergenrottz : Gershasen, Sainscheid. Mähren, i ™“1“
dingen, Halbs und Härtlingen. "F “
Reh «. Westerburg : Berzhahu, Willmenrod, Westerk'*" '6
Herschbach, Eisen und Guckheim. I, e
Klees , Wengenroth : Girkenroth, Salz, Weltersin® “
Wengenroth, Bilkheim uud Molsberg. ? . ß
Wörsdorfer , Salz : Berod, Zehnhauseob. W., Sk» fInu;
frenz, Weroth. Wallmerod und Meudt. , I " u
Wörsdorfer , Gbersain : Hahn, Obersain, AruW j
Ehringbausen, Nuvpach, Goldhausen und Dahlen.

„ Ritz. Weidenhahu : Ewighausen, Ettinghausen. Niedeisi
Weidenbahn, Düringen, Kuhuhöfen, Sainerholz, Oberahr
Niederahr.

„ Kudwig, guudsange « : Kleinholback, Girod, Obcrhi
Hundsangen, Obererbach, Pütschbach und Niedererbach.

„ Krämer , Ueutershause « : Görgeshaufen, Nentersh
Heilberscheid, Nomborn und Großholbach.

Für Vornahme der Revision hat jede Gemeinde 2,50J
zu entrichten, die sofort oach der Revision an die Obstbaum»̂
zu bezahlen sind.

Die Herren Bürgermeister haben in Gemeinschaft mit
Baumrevisoren unter Zuziehung der Feldschützen die Gemar!
ihrer Gemeinde zu begehen. Die Besitzer derjenigen Bäume, !«
mit Blutläusen behaftet befunden werden, sind zu deren VertW
binnen6 Tagen bei Vermeidung der Ausführung auf ihre fff
aufzufordern. Nach diesem Termine ist die Vrtilgung gearl
132 Ziff. 1 des B.-B -G. vom 30. Juli 1883 auf Kosten der
sitzer auSzufühcen und mir bis zum 1. Novemberd. Js . >«
Sache Bericht zu erstatten. In dem Bericht ist anzugeben, ob,
welcher Weise und mit welchem Eriolg die Vertilgung der M
funbenen Blutlausherde vorgenommen worden ist. Die.

liefe
Irenen
»ISlD
iforöe
seit

Revisoren wollen ebenfalls biL zu obigem Termin über das <Si'f
nis pp. der Revision ausführlich berichten. Ich empfehle deu§;I®
Bürgermeistern die Herren Revisoren mit der Vornahme»er8®|flrr
gung, sowie auch mitderBeseitigungetwa Vorgefundener sonstiger^
lichen Insekten etc. zu beauftragen. Wegen der hierfür zu gen» ~
enden Vergütung ist von Ihnen besondere Vereinbarung zu lB , ,,

Westerburg , den6. September 1915. ^
Ler Vorsitzende des Kreisausschuf!"«.^ '

_des Kreises Svesterbur g.̂ 4 ‘ |
Merkblatt über den Verkehr mit Gerste aus ><

Erntejahr 1915 . .
(Verordnung deS BundeSratS vom 28. Juni 1915, ReichSli!» Agsf

S . 384.)
I . Befch agnahme. J,“'8

Sämtliche im Reich angedoule Gerste ist mit der Tce»
vom Boden für den Kommunaloerbandbeschlagnahmt, >« ' tl(«t
Bezirk sie gewachsen ist (§ 1 der Verordnung). J I

II. Trotz der Beschlagnahme behalten die Unternehmer la«l> A
schaftlicher Betriebe die eine(effte) Hälfte ihrer GclstenvorE ?«ckicyaflricyer Deirreoe oie einez.e>ne>vmfie rorer rseiflcnvu..-̂
ihrer Verfügung(vergl. Ziffer III, 1). Die andere(zweite)^ ^ di
ist, sowert sie nickt zu den in der Verordnung zugelaffeaen^ ^ ^ di»äher erörterten Zwecken veräußert oder verwendet wird, dei»

' munalvcrband auf Verlangen käuflich zu liefern. i. b|
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Welche Deränderuuge» a« seine» Gerstenvorräten
«nd welche rechtsgeschäftliche« Bersügung - u über ste
kann der landwirtschaftlicheUnternehmer vornehmen?Er kann:
1. die Hälfte(§ 6, Abs. 1) als Saataut oder zu sonstigen be¬

liebigen Zwecken(als Viehfutter, zum Rösten, Vermahlen usw.)
io dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb verwenden.

2- sowohl aus der ersten als auch aus der zweiten Hälfte seiner
Ernte Gerste

t) jm eigenen gewerblichen Betriebe(Brennerei, Brauerei usw.) ver¬
arbeiten, jedoch stets nur dis zur Höhe des ihm zugewieseneo
Kontingents(8 6, Absatz2) ;

d) als selbstgezogeue Saatgeiste zu Saatzwecken liefern, sofern dem
Kommunaiverbande der Nachweis erbracht ist, daß der Unternehmer
stch in den letzten beiden Jahren mit dem Verkauf von Saat-
gerste befaßt hat (§ 7 Abs. la). Dies gilt ohne weiteres nur
bei anerkannten Saatzuchtwirtfchaften als erwiesen, in allen an¬
deren Fällen ist vorher vom Kommunalverband die Entscheidung
der Reichs- oder Landesfuttermittelstelle einzuholen. Abgabe an
Händler nur in plombierten Säcken.

n nächste
rd

ahn-Schll!
, Salzbi
ishain, S

Neunkirj
ffen.

aden, Br«
Seck

-ine t) an gewerbliche Betriebe mit Kontingent gegen Vorlage voa Be-
zugsscheinen(§§ 7b und 20) verkaufen;

zu b und c: Anzeige binnen3 Tagen nach Abschluß des
Geschäfts an de« Kommunalverband, bei Ausfuhr über die
Kreisgrenze Einholung seiner Genehmigung!

an die von der Zentralstelle zur Beschaffung der HecreSverpfle-
guog aufgcgebenen Stellen(Heeresverwaltung, Marincverwoltung
Kommunalverbände) liefern(§8 7d und 20). Die Zentralstelle
wird aber alle Lieferungen nur durch deu Kommunalverband
ausführen lassen, sodaß außer zu b und c alle Ablieferungen
nur an den Kommunalvcrband erfolgen.
IV. Weitere Veränderungen au den beschlagnahmten Dchäll-

tn oder rechtsgeschäftliche Verfügungen über ste sind nur mit Zu-
Rähren8towu*i8 des KommunalverbandcS zulässig(8 2). im übrigen streng

' Mersagt. Der Kommunalverband darf unter Anderem die Ge-
Westerk"dmigung zu Verkäufen von Geiste aus der erstell Hälfte zu Futter.

Weckenu. dergl. ionerhalb des Kreises erteilen. Er darf auch, in«
« er gemäß8 11 Ads. 3 der Verordnung auf Lieferung verzichtet,
Hnahmsweise einzelnen Besitzern Gerstenmengen ous der zweiten

W Sie» ^lehälftc zur Verwendung im eigenen Betriebe fretgeben, jedoch
'' ^ ii . unbeschadet seiner Lieferungspflicht*, d. h. nur dann, wenn er
ArnW ^ von anderen Produzenten die freiwillige Lieferung einer ent-

, ' rechenden Menge aus der ersten Erntehälfte gesichert.
0 Nieder!« „ Enteignung.
Dberafitl Liefert ein landwirtschaftlicher Unternehmer die vom Kommunal¬

band angeforderte Gerste nicht freiwillig, so kann das Eigentum
, Ob erb«! der Gerste durch Anordnung der zuständigen Behörde auf be-
-rbach. >»mte Personen übertragen werden. Der Uebernahmepreiswird in
'enterShmli Falle von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt.

VI. Anrechnung auf die zweite Hälfte,
lde250! Der Gerstenbesitzer darf auf die dem Kreiskommunalverbande
stbau'lllMii' liefernde Hälfte anrechnen: was zulässigerweise nach HI, 2 im

Auen gewerblichen Betriebe verarbeitet oder an andere Betriebe
aft mit>HEKontingent abgegeben, was ferner als Saatgcrste oder auf

Gemarli Forderung der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresoerpflegung
Säume, tml Eifert worden ist (8 12 der Verordnung)'
n Vertilz« VII. Mne Ausfuhr von Gerste
ihre Soll dem Bezirk des Kommunalverbandes darf nur stattfinden, wenn

ing gemii'̂ liefert werden soll:
wsten deril- an die von der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresver-
). Js . tnI Pstegung aufgegebeoen Stellen, oder
i'eben ob, , 018  Saatgerste zu Saatzwecken, oder
1 der voll fln  Betriebe mit Kontingent(8 20 Absatz1).

Die Hr" Die Zustimmung des Kommunalvecbandes ist nötig! Die
er das Kg'>k"bahn nimmt Gerste zum Versand nur an, wenn eine Ausfuhr-
le denH'l ^ ws des Kommunalverbanves oder ein Miliiärfrachtbrief, der
ne der Ll> ' Stempel des Kriegsministeriums und der Zentralstelle zur Be-

' ffung der Heeresverpflegung trägt, vorgelegl wird.
VIII. Kontiugeut-Ketrtebe.

Als kontingentierte gewerbliche Betriebe im Sinne des 8 20
Verordnung kommen nur in Betracht: Brauereien, Brennereiea,

'dbefefabriken, Gersten- und Malzkaffeefabriken, Graupenmühlen,
Wxtraklfabrikeu und Mummebrauereien.

Diese Betriebe können Geiste nur erwerben durch die Gersten-
-«erlungs-Gesellfchaftm. b. H., Berlin, Wilhelmstraße 96a, der

die Kontingente der einzelnen Betriebe entfallenden Gersten-
Mscheilie von der ReichSfuttermittelstellc ausschließlich züge¬
le» werden. Anträge aus Zuweisung von Gerste ober auf Er-

t J 8l8<alS Kommissionär dieser Gesellschaft die Gerste selbst ein-
>er Tceo >e» zu köuneu, sind nur an die Gersteuverwerlungs-Gcsellschaft
int, io "'ff Nchleu.

IX. Mer darf Gerste kaufe« ?
fo#4t8 ® in *“uftr DDn  EL" sie kommen nach Vorstehendem nur in

ei! 8 ^ Kommunalverbände,
Käufer von Saatgerste,

»le Gerstx„yxxg,Ertung»gesellschast und deren Beauftragte.
' ^ leoigen Peisoneo, denen der Kommunalverband nach Ziffer

sonstiger!̂
är zu
mg zu lttl^

us schuß
urg_
t aus ^

Reichst

mer la»ds
tenvorläil
Zweite)«
iffeneti, }
ird, delll>l

IV die Genehmigung im Einzelfalle erteilt.
X. Ablieferungspflicht der KomW«ualverba «dr.
Die Kommunalv,rbände baden der Zentralstelle zur Beschaf¬

fung der Heeresverpflegung diejenige» Mengen an Gerste zur Ver¬
fügung zu stellen unv nach deren Anweisung zu liefern, welche die
Reichsfuttermittelstelle innerhalb der Hälfte der Gesamtgerstenernte
des Kommunalverbandes festsetzt(88 20a uod 23).

Aus diese Mengen ist anzurechncrr:
1. was innerhalb des Kreises von landwirtschaftlichen Betrieben

in eigenem Kontingent verarbeitet worden und was an andere
kontingentierte Betriebe geliefert worden ist. In Höhe dieser
avzurechnenden Mengen sind Bezugsscheine abzuliefern.

2. was noch außerhalb auf Verfügung der Zentralstelle zur Be¬
schaffung der Heeresverpflegung, sowie zu Saatzwecken(Saat-
gerste) und an kontingentierte Betriebe auf Bezugsscheine ab-

j gegeben worden ist (§ 24). Wegen Ablieferung der Bezugs-
» scheiue gilt das gleiche wie zu 1.
i XI. Strafdestimmttuge «.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
zu 10 000 Mark wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft, insbe-
sondere aus dem Bezirke des Kommunalverbandes entfernt,
für den sie beschlagnahmt sind, sic beschädigt, zerstört, verar¬
beitet oder verbraucht;

2. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft, kauft oder ein
anderes Veräußerung?- und ErwerbSgeschäfte über sie abschließt;

3. wer als Saatgerste erworbene Gerste ohne Genehmigung der
zuständigen Behörde zu anderen Zwecken verwendet.
Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

15 000 Mark wird bestraft, wer unbefugt Gerste verarbeitet.
Unbefugt verarbeitetete oder erworbene Gerste verfällt ohne

Entgelt zugunsten der Zentralstelle zur Beschaffung der HeereSoer-
pfl-gung.

. Die Herren Bürg rmeister deS Kreises werden um gefällige
ortsübliche Bekanntmachung ersucht.

Westerburg , den5. September 1915.
Der Norsttzeude des Kreisausschusse«

des Kreises Westerburg.

Zeichnungen auf Die
Kriegsanleihe

werden kostenfrei entgegengenommenbei unserer Hauptkasse(Rhein-
straße 42), den sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen-
sowie den Kommissaren der Nassauischen Lebensoerstcherungsanstalt.

Für die Aufnahme von Lombarvkredit zwecks Einzahlung auf
die Kriegsanleihen werden5*/* Prozent und. falls Landesbank,
schulvverschreibungen verpfändet werden, 5 Prozent berechnet. Sollen
Guthaben aus Sparkaffenbüchern der Nassauischen Sparkasse zu
Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Einhaltung
einer Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unsere « vor»
geuaunte « ZetchnuugsstcUenerfolgt.

Wiesbaden , den1. Sevtember 1915. 6345
__ Mrrktion der  Nassauischen Fandesbank.

Suppen-Würfel
100 Stück Hk . 1,50

1000 Stück Hk . 19,50.
Nur gegen Nachnahme. Ab Leipzig

IV . Kaden , Grosshandlung
6352 _ Leipzig -Höckern 001

Für die Dauer de» Kriege»

WerkfüHrer
zur Leitung eiue» Chamottewerkes sofort gesucht.

Nur durchaus fachkundige Herren wollen stch melden.
Angeb. I . P W. a. d. Exp d. Blattes. 6353

Grosse Obstversfeigernog
7—800 Zentner Aepfef

Mittwoch, de» 13. September, s Uhr.
Burggut Waldimnnshausen

6Z45. Station Frickhofen .



Zur dritten Kriegsanleihe.
mt „st - K- r- -- «nl-itz- hat nicht weniger erbracht «l- 4' /- Milliarde «. Die Meile mehr als da» D- pp^

Welcher Erfolg wird der dritten deschirden sein?
In Schätzung der Summen gehen die Meinungen der Sachverständigen auseinander, aber darin stimmen alle überem,daßd

Voraussetzungen für gutes Gelingen auch diesmal gegeben sind.
N An verfügbaren Gelber« und Kapitalien fehlt es nicht. .

EWLWWMMHWZBB

^SfiSfekt ^ ÄÄ
diese Millionen nur in bescheidenstem Maße dem Auslande zu.

2> Dank dre Füll - de« Geldes ist der Oeldstand überaus leicht. . , Q)l ,

Er ist ,-icht. r »vch f m m i* «f »« « fe » *” Ä ^ SS « " » Ä ^
Die Einzahlungen auf dre zroerte Anleihe haben ste Hinte sch täalicbes Geld Ist, °/o! Nur solche Zinsen können die B-rn

LL ' dL Ä » U a Ä « d°! « nl .ih- J,  Ln, . °s -u,m -.

LMZMMMsMW » UWZ
4)  L;.w. »-".-7 lu. fl../ ««*:»t.r. .«*».. °«. *«»*«»•

Tvr deutsche Krieger der bei Tannenbera den schweren Anfang mitgemacht, brennt darau, M auch beU
mJäÄ  6 »“ das bW » Es ha. in bangeren Tagen di- Kn°g-l-ff°" g°Mi
Manch i-tzi- nn" jetzt-rst recht dabeis-in, di- Waffen-,salze unserer Söhn- - um bescheiden zu spreche«
die Zuversicht des Gelingens gefestigt haben.

Zu den Anleihebedingungeu:
Der 5prozentige Zinssatz ist beibehalten. „ , , . . . . a . s .

mußte zuletzt seinen Friedenssatz um volle 2 Prozent erhöhen, von - ja auf 4 | .
Der Preis der 5prozentigen Anleihe beträgt 99, Schuldverschrerbungen kosten nur 98,80.

1916, mit welchem Tage der Zinsenlauf der Anleihe begmnt, vorweg vergütet.
Vor dem Jahre 1924 ist die 5prozentige Anleihe nicht kündbar.

Diese" unkündbarkÂ bedeut"/aber " niw"? aß"das Reichd̂ AnIech? bis 1924̂ nicht kündigen und also auch den Zinsfuß
herabsetzm̂ kann.̂ ^ Die Inhaber der Schuldverschreibungenkönnen natürlich über diese wie über iedes andere Wertpaprer (d
Verkauf, Verpfändung usw.) verfügen. „ c er . A,tl* die

Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom 30. September ab jederzeit voll bezahlen oder auch
zum Januar 1916 geräumig bemessenen Einzahlungstermme mnehalten. ^

Die frühere Bestimmung, wonach Zeichnungen bis 1000 Mark voll bezahlt werden mußten, ist im Interesse der

Z„cha°r gelang,» nicht zur Verausgabung, für die Reichsanleihe aber ist ein Hächstbet« !

' de wstfhstrdmch auch* es2 ' d?r U-b-lst°nd vermieden, daß Zeichner leer ausg-h-n - der sich mit geringerer

,u begnstgm haben. 4> September bis zum 22. September, mittag- i Uhr, °°rg-n°mm-u ^
Die Festsetzung einer mehrwöchigen Frist hat sich bewährt. Jedermann hat Zeit, sich Auftlärung zu verschaff ^

Muße fehle Zeichnung vorzubereiten. Es empfiehlt sich aber, die Zeichnung nicht bis zum letzten Tage aufzuschieben^
Für Geleaenbeit die Zeichnungen anzubringen, ist wie beim letzten Male in ausgedehntestem Matze gej.

Außer der Reichsbank, der Königlichen Seehandlung, der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse, der Königlichen §
bank in Nürnberg stehen alle Banken und Bankiers, alle Sparkassen und Lebensverstcherungsgeseäschaften, alle Kredltgen ss
alle Postanstalten und in Preußen alle Königlichen Regierungs-Haupt- und Kreiskassen zur Verfügung.

Wer Stücke von 1000 Mark und darüber zeichnet, erhält auf Antrag Zwischenscheine. Ner-ausaabM
Hiermit wird den Wünschen Vieler Rechnung getragen. Technische Schwierigkeiten verbieten es, d«l VerausgabM

Zwischenscheinen auch auf kleinere Zeichner auszudehnen. Zum Ausgleich sollen aber kleine Zeichner bet Ausgabe d
weg befriedigt werden *

Hei

Wenn hiernach hinsichtlich der Anleihebegebung im Wesentlichen alles beim Alten bleibt, sc' bê dre srchev
nung, daß auch hinsichtlich der Freudigkeit und Begeisterung, nnt der ganz Deutschland stch den früheren 4nl 9
wandte, alles beim Alten bleiben wird., alles beim Alten bleiben wird. ... . . . ^ ^ >,, r Dies

Wer für das Wohl des Vaterlandes sorgt, sorgt für dre eigene Zukunft. In allen Fallen deckt stch der ^cxiov nfu>v pr iirfb daneben nacki durch hohe Zinsen ganz unmittelbar bezahlt.Wer für das 22 vyi ves xrarerianoes ivrgr, - u eJLnun
Satcttanb mit eigenem Vorteil. Hier aber macht er sich daneben»och durch hohe Zinsen ganzn»mittelbar bezahlt.

Wer zeichne« kann, der zeichne!
Große nnd Kleine ! Und jeder jo vir» als möglich! ..

Di- wirtschaftliche Kraft unseres Volkes— des solle» di- Feinde inne werden— hält Stand wie di- Kraft unsere
tir * ’ « , im September 1915.
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